
 

Bericht an den Gemeinderat 
GZ: A 8 – 31806/06-97 

 
Betreff: 
Stadion Graz-Liebenau Vermögens-  
verwertungs- und Verwaltungs GmbH; 
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt  
Graz gem § 87 Abs 2 des Statutes der  
Landeshauptstadt Graz 1967; 
Umlaufbeschluss, Jahresabschluss 2016  
 
 
 
 
 
Der von der Dr. Binder & Co, Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsgesmbH, 8010 Graz, 
Neufeldweg 93, erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2016 soll im Wege eines 
Umlaufbeschlusses, welcher nachfolgende Punkte beinhaltet, festgestellt werden: 
 
 
1. Abstimmung auf schriftlichem Wege 
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 in der Höhe von   

EUR -1.651.508,83,  Übernahme durch die Stadt Graz aufgrund des 
Verlustabführungsvertrages  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 
5. Allfälliges 
 
 
 
Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl Nr 45/2016, ist 
der/dem VertreterIn (siehe Gemeinderatsbericht der Präsidialabteilung) der Stadt Graz in 
der Stadion Graz-Liebenau Vermögensverwertungs- und Verwaltungs GmbH, die 
Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss zu 
erteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BearbeiterIn: Mag.a Anneliese Lässer 

 

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, 

Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus 

BerichterstatterIn:  

 

…………………………………………………………… 

 

Graz, 11.05.2017 
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Auszug Soll-Ist-Vergleich 2016: 
 
Laut des von der Stadion Graz-Liebenau Vermögensverwertungs- und VerwaltungsGmbH 
übermittelten Jahres Soll-Ist-Vergleiches 2016 stellen sich Budget- und Ist-Zahlen in der 
Jahres G&V 2016 wie folgt dar: 
 

           

Budget Ist Abweichung Abweichung

Gesamtjahr Gesamtjahr Budget-IST in %

bzw Dez 2016 bzw Dez 2016  
Umsatzerlöse 1.945 2.008 63 3,24

Leistungsentgelte Stadt Graz 0

in Umsätzen ausgew GesZuschüsse 0

aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz 0

Personalaufwand 650 662 11 1,76

Sachaufwand 2.343 2.208 -135 -5,76

EBDIT -1.048 -862 186 -17,79

Abschreibung 2.278 1.698 -581 -25,48

BW-Abgang SAV 0 0 0

EBIT -3.326 -2.559 767 -23,06

Zinsen 524 60 -464 -88,58

Auflösung Invzuschüsse -973 -969 4 -0,37

Ertragsteuer 2 2 0 -0,02

Ergebnis -2.879 -1.652 1.228 -42,64  
                                                                        
Investitionen -18.432 -16.028 2.404 -13,04           
 
 

Umsatz, sonstige Erträge : 
Über Plan durch nicht budgetierte Erlöse Energieabgabenvergütung Vorjahre (38 Tsd) und 
zusätzliche Spiele Stadion. 
 
Sachaufwand:  
Entfall von Reparatur-und Instandhaltungsaufwendungen durch Generalsanierung von Eis-
und Fußballstadion   
 
Investitionen: 
Zeitliche Verschiebungen Sanierungsbudget (2,1 Mio) und sonstige Investitionen nach 2017 
ff. 
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Das Eigenkapital in Höhe von EUR 25.900.397,93 (Vj EUR 900.397,93) setzt sich zum 
31.12.2016 aus dem Stammkapital in Höhe von EUR 36.336,42 und den Kapitalrücklagen in 
Höhe von EUR 25.864.061,51 zusammen. Im Jahr 2016 wurde ein nicht rückzahlbarer 
Gesellschafterzuschuss in Höhe von EUR 25.000.000,00 (GR-Beschluss vom 17.11.2016,      
GZ A 8 – 31806/06-92, Zwischenfinanzierung der Investitionskosten) geleistet. Die restliche 
nicht gebundene Kapitalrücklage besteht aus Gesellschafterzuschüssen aus den Vorjahren.  
 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.01.2015, GZen A 8 – 31806/06-64, A 13 – 
015601/2011/153 und A 10/BD – 012954/2012/12, wurde der Ergebnisabführungsvertrag, 
Wirksamkeit ab 01.01.2015 (erste Zahlung am 15.07.2016), Übernahme eines  
Jahresfehlbetrages der Gesellschaft von max. EUR 2.900.000,00 pro Jahr von der 
Alleingesellschafterin, genehmigt. 
 

ad 3. Verwendung des Bilanzergebnisses: 

Der Bilanzgewinn beträgt EUR 0.00 und setzt sich wie folgt zusammen: 

Jahresfehlbetrag     EUR   -1.651.508,83 
Überrechnung aufgrund eines Verlustabführungsvertrages  EUR    1.651.508,83            
Bilanzgewinn per 31.12.2016  EUR                  00,00 
 
 
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres betrug 11 
(Vorjahr 10) Angestellte. Die Geschäftsführung hatte im Geschäftsjahr 2016 Herr Armin 
Egger inne. 
 

ad 4. Entlastung der Geschäftsführung 

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen der Geschäftsführung die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen. 
 
 
Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den  
 

A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 
130/1967 idF LGBl 45/2016, beschließen: 
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Die/der VertreterIn der Stadt Graz in der Stadion Graz-Liebenau Vermögens-, Verwertungs- 
und Verwaltungs GmbH, deren/dessen Nominierung dem Gemeinderat durch ein 
korrespondierendes Gemeinderatsstück der Präsidialabteilung zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden wird, wird ermächtigt, im Umlaufwege insbesondere folgenden Anträgen 
zuzustimmen: 

 

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege 
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 in der Höhe von  

EUR -1.651.508,83:  Übernahme durch die Stadt Graz aufgrund des 
Verlustabführungsvertrages  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 
2016 

5. Allfälliges 
 
 

 
Beilage in Papierform: Umlaufbeschluss 
Beilage in elektronischer Form übermittelt: Jahresabschluss 2016 

 
    Die Bearbeiterin: Der Abteilungsvorstand:  

   Mag.a Anneliese Lässer Mag. Dr. Karl Kamper 

   (elektronisch gefertigt) (elektronisch gefertigt)  

Der Finanzreferent: 
 

StR Dr. Günter Riegler 
(elektronisch gefertigt) 

 
 
 
 
Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ……. Stimmen angenommen/abgelehnt / 
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie 
Wirtschaft und Tourismus am .................................... 
Die Schriftführerin:      Der/Die Vorsitzende: 
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U m l a u f b e s c h l u s s 
 

der Stadion Graz-Liebenau GmbH. Vermögensverwertungs- und VerwaltungsGmbH. 
8041 Graz, Stadionplatz 1 

 
 
 

Gesellschafterin:      Anteil am Stammkapital: 
 absolut 
     
   
Stadt Graz       € 36.336,42          100 % 
 
 
Die Geschäftsführung beantragt,  über nachstehende Anträge im Umlaufwege zu 
beschließen: 

 

1. Der Art der Beschlussfassung auf schriftlichem Wege gemäß § 34 Abs. 2 GmbHG wird 
zugestimmt. 

2. Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von  
       EUR 39.779.987,87 und einem Bilanzgewinn von EUR 0,00 wird genehmigt.  
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 in der Höhe von  EUR 

-1.651.508,83:  Übernahme durch die Stadt Graz aufgrund des 
Verlustabführungsvertrages  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 

5. Allfälliges 

 

Gesellschafterin  Zustimmung Datum  Unterschrift   

 

Stadt Graz   ja 

                                                                              StR Dr. Günter Riegler 
 

 
 
 
 
 
Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.05.2017, GZ A 8 – 31806/06-97 
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